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Planungsträgern hinsichtlich des Nutzungsmaßes neue Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnen und einen wesentlichen Beitrag zur 
städtebaulichen Verdichtung leisten. Unter Berücksichtigung der 
sonstigen planungsrechtlichen Vorgaben können bedarfsgerecht 
erhöhte Ausnutzungsziffern zugelassen werden, soweit hierdurch 
keine städtebaulichen Missstände entstehen. Die Einhaltung der 
städtebaulichen Anforderungen dürfte insbesondere bei einer 
(deutlichen) Überschreitung der Orientierungswerte detailliert zu 
überprüfen sein und eine eingehendere städtebauliche Rechtfer-
tigung erfordern. Innerhalb dieser verbleibenden Grenzen kann 
durch die Neufassung des § 17 BauNVO erhebliches Ressourcen-
potential für neuen Wohnraum geschaffen werden.

Derartige Innenentwicklungsmaßnahmen, die auf bauliche Ver-
dichtungen oder Umnutzungen von Flächen zielen, bedürfen aber 
in der Regel einer sorgfältigen Vorbereitung, um die vorhandenen 
Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und bestmöglich auszu-
schöpfen. Hierzu hat das Baulandmobilisierungsgesetz ein neues 
Instrument geschaffen: das städtebauliche Entwicklungskonzept 
zu Stärkung der Innenentwicklung (§ 176a BauGB). 

Es handelt sich hierbei um ein informelles Planungskonzept, wel-
ches der formellen Planung vorausgeht und dieser als Grundla-
ge dient; so kann die Kommune dieses sogar zum Bestandteil der 
Begründung eines Bebauungsplans machen. Inhaltlich trifft das 
Innenentwicklungskonzept Aussagen zum räumlichen Geltungs-
bereich, zu Zielen und zur Umsetzung von Entwicklungsmaßnah-
men. Nach § 176a Abs. 2 BauGB soll es u. a. der baulichen Nutz-
barmachung von brachliegenden Grundstücken dienen. Damit eig-
net sich dieses Konzept insbesondere für den Konversionsprozess, 
der auch zukünftig in Paderborn eine große Rolle spielen wird. 
Der Orientierungsphase kann hierdurch ein rechtlicher Rahmen 
geboten werden, der gleichzeitig eine Entlastung für die nachfol-
gende Konzeptionierungsphase mit sich bringt.  

Das Baulandmobilisierungsgesetz schafft damit durchaus als 
günstig zu bezeichnende rechtliche Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Konversion. Dass eine solche gelingen kann, hat die 
Stadt Paderborn bereits zuvor gezeigt. Mit den novellierten pla-
nungsrechtlichen Instrumenten ist den weiteren anstehenden Pro-
jekten der Weg zu einer effizienten Verwirklichung geebnet. 

Paderborn hat sich seit dem 19. Jahrhundert immer mehr zu einem 
Standort für das Militär entwickelt. Nach Ende des 2. Weltkrieges 
wurden die zahlreichen Kasernen im Stadtgebiet jahrzehntelang 
von britischen Streitkräften genutzt. Von dem nun (teilweise) er-
folgten Abzug der Streitkräfte ist Paderborn von allen Kommunen 
in NRW flächenmäßig am stärksten betroffen. Aktuell bieten Flä-
chen in einer Größenordnung von knapp 92 ha, verteilt auf drei 
Kasernengelände, Chancen für neue Stadtentwicklungen. Vorteil 
dieses Flächenrecyclings ist, dass weitere – unberührte – Freiflä-
chen zur Deckung des Wohnraumbedarfs nicht in Anspruch ge-
nommen werden müssen. Das trägt dem in § 1a Abs. 2 BauGB 
geforderten sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und 
Boden optimal Rechnung.

Die Umwandlung der ehemals militärischen Flächen samt beste-
hender Gebäude in zivile bedarfs- und marktorientierte Anschluss-
nutzungen wird als (Flächen-) Konversion bezeichnet. Dabei bein-
haltet der Begriff kein förmlich vorgeschriebenes Verwaltungsver-
fahren, sondern kennzeichnet einen strukturgebenden Rahmen für 
die zu bewältigenden Aufgaben der an der Umnutzung Beteiligten. 
Als Konversionszeitraum wird derjenige zwischen der Absichtsbe-
kundung der Aufgabe der militärischen Liegenschaft (Prozessbe-
ginn) und dem Abschluss sämtlicher mit der Umnutzung im Zu-
sammenhang stehender Maßnahmen (Prozessende) erfasst. 

im Außenbereich privilegierten Vorhaben (z.B. landwirtschaftliche 
Vorhaben) kommen würde. Solche Vorhaben werden jedoch kaum 
eine städtebauliche gewünschte Nachnutzung darstellen, so dass 
oftmals ein dringendes Erfordernis für ein Planverfahren besteht.

Auch in Paderborn ist der Fokus der gewünschten Nachnutzun-
gen der Kasernengelände auf das Wohnen ausgerichtet. Auf dem 
Alanbrooke-Kasernengelände soll z.B. ein urbanes Stadtquartier 
mit rund 800 Wohneinheiten entstehen, um einen Teil des städti-
schen Wohnraumbedarfs zu decken und ein neues Stadtquartier 
mit hoher Wohn- und Gestaltungsqualität zu entwickeln.

Im Anschluss an die Phase der Orientierung schließt sich die Vorbe-
reitungs-/Konzeptionierungsphase an. Hier werden entsprechende 
planungsrechtliche Maßnahmen, wie z.B. der Beschluss über die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes gem. § 2 BauGB gefasst. In Pa-
derborn wurde mit der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens 
im Juli 2017 die Umnutzung der bisher von den Briten genutzten 
Alanbrooke Kaserne zu einem innerstädtischen Wohnquartier be-
schlossen, um das städtebaulich gewünschte Vorhaben planungs-
rechtlich zu sichern. 

Im fließenden Übergang von der Vorbereitungsphase findet dann 
die Umsetzungsphase statt, in welcher u.a. im Verfahren befindli-
che Bebauungspläne fortgeführt und zum Abschluss gebracht wer-
den. Auch stehen regelmäßig der Erwerb, die Aufbereitung und die 
anschließende Vermarktung der Flächen im Fokus. 

Der geschilderte Konversionsprozess ist aufgrund seiner Komple-
xität und Vielschichtigkeit sehr langwierig, so sind u.a. Denkmal-
schutzbelange und Vorbelastungen zu beachten. Während die Stadt 
Paderborn z.B. bereits im Jahr 2017 den Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan „Alanbrooke“ gefasst hat, steht der das Ver-
fahren abschließende Satzungsbeschluss noch aus. 

Festzuhalten ist, dass das Bauplanungsrecht in allen Phasen des 
Konversionsprozesses zum Tragen kommt. Während die Bewer-
tung der bauplanungsrechtlichen Ausgangslage in der Orientie-
rungsphase vollzogen wird, sind die hieraus folgenden planungs-
rechtlichen Handlungsoptionen der anschließenden Vorberei-
tungs- und Umsetzungsphase zuzuordnen. Der Trägerin der Pla-
nungshoheit – vorliegend der Stadt Paderborn – kommt damit im 
Konversionsprozess eine bedeutende Funktion zu, um die jewei-
ligen städtebaulich gewünschten Entwicklungsziele zu realisieren.

In diesem Zusammenhang erweist sich das neue Baulandmobilisie-
rungsgesetz als förderlich. Eine im hiesigen Kontext besonders rele-
vante Novellierung betrifft § 17 BauNVO. Während dort vormals 
die Maßbestimmungsfaktoren wie Grundflächen- oder Geschoss-
flächenzahl in Bezug auf das jeweilige Baugebiet als Obergrenzen 
normiert waren und die maximal zulässige bauliche Ausnutzung 
eines Grundstücks verbindlich festlegten, sind die vorgenannten 
Faktoren nun zu Orientierungswerten herabgestuft worden. Zur 
Begründung wird ausgeführt, dass eine erhöhte planerische Flexi-
bilität eintreten und die bauliche (Nach-) Verdichtung begünstigt 
werden soll. Der Zweck ist es auch diesbezüglich, Bauland zu mo-
bilisieren und die Wohnraumschaffung zu erleichtern.

Der Gesetzgeber vollzieht hierbei erstmalig eine Abkehr von dem 
strikten Regime der BauNVO, welche dem planerischen Spiel-
raum der Kommunen grundsätzlich enge Grenzen setzt. Die „Ent-
sagung“ von der Bindungswirkung der Obergrenzen kann den 

Paderborn wächst. Ein stetiger Bevölkerungsanstieg über 50 Jahre zeigt die 

Attraktivität der Stadt. Umso wichtiger ist es, vorhandene Flächenressourcen 

zu nutzen. Das im Juni in Kraft getretene Baulandmobilisierungsgesetz hilft 

und schafft mehr planerische Flexibilität. Neben dieser rechtlichen Neuerung 

bieten sich für Paderborn neue Chancen durch die Freigabe von Flächen der 

Rheinarmee. Dies schafft Ressourcen – aber auch Herausforderungen!

Aufgrund seiner enormen Komplexität ist der Prozess in unter-
schiedliche Phasen gegliedert. Die erste Phase der Orientierung 
beginnt mit der Absichtsbekundung, die militärische Nutzung der 
Liegenschaft aufzugeben. Sie endet mit der Rückgabe der Liegen-
schaft an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Orientie-
rungsphase dient der Grundlagenermittlung (Bestandserfassung) 
sowie der Ermittlung möglicher Nachnutzungsszenarien unter 
Berücksichtigung städtischer Bedürfnisse. Insbesondere bedarf 
es der Klärung, welche bauplanungsrechtliche Ausgangslage be-
steht, um hierauf aufbauend planerische Handlungsoptionen zu 
klären. Bedingt durch die militärische Vornutzung existiert regel-
mäßig kein Bebauungsplan, so dass bezüglich der Lage der Flä-
chen zwischen dem unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zu unterscheiden ist. Nach einem 
richtungsweisenden Urteil des BVerwG vom 23.11.2016 (Az.: 4 
CN 2/16) wird eine Zuordnung der vormals militärisch genutzten 
Flächen zum Innenbereich im Regelfall ablehnt. Werde die militä-
rische Nutzung eines Kasernengeländes aufgegeben, habe dessen 
Bebauung grundsätzlich keine prägende Kraft mehr hinsichtlich 
der Art der baulichen Nutzung. Mangels organischer Siedlungs-
struktur könne es keinen Ortsteil i.S.d. § 34 BauGB bilden. Dies 
bedeutet, dass sich die Zulässigkeit von Neuvorhaben bei einer un-
beplanten Flächenumnutzung an dem strengen Maßstab des § 35 
BauGB messen lassen müsste und es nur zu Nachnutzungen von 
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